
BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS DES RATES 

vom 20. Dezember 2010 

zur Änderung des Beschlusses 2010/320/EU gerichtet an Griechenland zwecks Ausweitung und 
Intensivierung der haushaltspolitischen Überwachung und zur Inverzugsetzung Griechenlands mit 
der Maßgabe, die zur Beendigung des übermäßigen Defizits als notwendig erachteten Maßnahmen 

zu treffen 

(2011/57/EU) 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV), insbesondere auf Artikel 126 Absatz 9 und 
Artikel 136, 

auf Empfehlung der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach Artikel 136 Absatz 1 Buchstabe a AEUV besteht 
die Möglichkeit, für die Mitgliedstaaten, deren Währung 
der Euro ist, spezifische Maßnahmen zu erlassen, um die 
Koordinierung und Überwachung ihrer Haushaltsdisziplin 
zu verstärken. 

(2) Artikel 126 AEUV bestimmt, dass die Mitgliedstaaten 
übermäßige öffentliche Defizite zu vermeiden haben, 
und legt hierzu das Verfahren bei einem übermäßigen 
Defizit fest. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, mit des
sen korrektiver Komponente das Verfahren bei einem 
übermäßigen Defizit umgesetzt wird, bietet einen Rah
men, der die Politik der Regierungen zur umgehenden 
Wiederherstellung einer soliden Haushaltsposition mit 
Rücksicht auf die Wirtschaftslage unterstützt. 

(3) Am 27. April 2009 stellte der Rat in einem Beschluss 
gemäß Artikel 104 Absatz 6 des Vertrags zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft fest, dass in Griechenland 
ein übermäßiges Defizit bestand. 

(4) Am 10. Mai 2010 erließ der Rat aufgrund von 
Artikel 126 Absatz 9 AEUV und Artikel 136 AEUV 
den an Griechenland gerichteten Beschluss 
2010/320/EU ( 1 ) (im Folgenden „Beschluss“) zwecks Aus
weitung und Intensivierung der haushaltspolitischen 
Überwachung und zur Inverzugsetzung Griechenlands 
mit der Maßgabe, die zur Beendigung des übermäßigen 
Defizits bis 2014 als notwendig erachteten Maßnahmen 
zu treffen. Als Pfad für die Defizitkorrektur legte der Rat 
folgende Höchstwerte für das öffentliche Defizit fest: 
18 508 Mio. EUR im Jahr 2010, 17 065 Mio. EUR im 
Jahr 2011, 14 916 Mio. EUR im Jahr 2012, 11 399 Mio. 
EUR im Jahr 2013 und 6 385 Mio. EUR im Jahr 2014. 

(5) Nach der Prognose, die bei Erlass des Beschlusses zur 
Verfügung stand, sollte das reale BIP 2010 um 4 % 
und 2011 um 2,5 % schrumpfen und anschließend wie
der mit Raten von 1,1 % im Jahr 2012 sowie 2,1 % in 
den Jahren 2013 und 2014 wachsen. Beim BIP-Deflator 
wurden für die Jahre 2010 bis 2014 Werte von 1,2 %, 
–0,5 %, 1,0 %, 0,7 % bzw. 1,0 % prognostiziert. Ange
sichts der Wirtschaftsentwicklung wird inzwischen damit 
gerechnet, dass das reale BIP 2010 um 4,25 % und 2011 
um 3 % schrumpfen und anschließend wieder mit einer 
Rate von 1,1 % im Jahr 2012 sowie 2,1 % in den Jahren 
2013 und 2014 wachsen wird. Die BIP-Deflatoren wer
den für die Jahre 2010 bis 2014 nun bei 3,0 %, 1,5 %, 
0,4 %, 0,8 % bzw. 1,2 % angesetzt. 

(6) Am 7. September 2010 nahm der Rat den Beschluss 
2010/486/EU ( 2 ) an, mit dem der Beschluss geändert 
wurde. 

(7) Am 15. November 2010 hat Eurostat die griechische 
Defizit- und Schuldenstandstatistik gemäß der Verord
nung (EG) Nr. 479/2009 des Rates vom 25. Mai 2009 
über die Anwendung des dem Vertrag zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über 
das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit ( 3 ) validiert. 
Bei dieser Gelegenheit wurden die Defizit- und Schulden
standreihen für die Jahre 2006 bis 2009 nach oben kor
rigiert. Die öffentliche Defizitquote für 2009 wurde von 
13,6 % des BIP auf 15,4 % des BIP heraufgesetzt, die 
Schuldenquote von 115,1 % des BIP auf 126,8 % des BIP. 

(8) Griechenland hat bei der Umsetzung der im Beschluss 
geforderten Maßnahmen, einschließlich bei der Rückfüh
rung des öffentlichen Defizits, gute Fortschritte erzielt. 
Allerdings führt die vorerwähnte Korrektur der statisti
schen Reihen zusammen mit der schwachen Einnahme
nerhebung und anderen Problemen beim Haushaltsvoll
zug, unter anderem der Anhäufung von Verbindlichkei
ten, dazu, dass der für 2010 festgelegte Höchstwert für 
das öffentliche Defizit höchstwahrscheinlich überschritten 
wird. Diese Zielverfehlung muss im Laufe des Jahres 
2011 vollständig kompensiert werden.
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(9) Am 24. November 2010 hat Griechenland dem Rat und 
der Kommission einen Bericht vorgelegt, in dem die zur 
Umsetzung des Beschlusses getroffenen Maßnahmen dar
gelegt werden. Die Kommission hat den Bericht bewertet 
und ist zu dem Schluss gelangt, dass Griechenland dem 
Beschluss zufrieden stellend Folge leistet. 

(10) Angesichts der vorstehenden Erwägungen scheint es an
gebracht, den Beschluss in verschiedenen Punkten zu än
dern, wobei die Frist für die Korrektur des übermäßigen 
Defizits und der Anpassungspfad für das öffentliche De
fizit und den Anstieg des öffentlichen Schuldenstands 
nominal unverändert bleiben sollten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Beschluss 2010/320/EU wird wie folgt geändert: 

1. Artikel 1 Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Unter Zugrundelegung der BIP-Projektionen vom Novem
ber 2010 darf der entsprechende Pfad für die Entwicklung 
des Schuldenstands im Verhältnis zum BIP folgende Werte 
nicht überschreiten: 143 % im Jahr 2010, 153 % im Jahr 
2011, 157 % im Jahr 2012, 158 % im Jahr 2013 und 
156 % im Jahr 2014.“ 

2. Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Umsetzung von Rechtsvorschriften zur Stärkung des 
finanzpolitischen Rahmens. Dies sollte insbesondere 
die Festlegung eines mittelfristigen finanzpolitischen 
Rahmens, die obligatorische Haushaltsrückstellung in 
Höhe von 5 % der Gesamtmittel der öffentlichen Ver
waltung außer Löhnen, Pensionen und Zinsen, die 
Schaffung strengerer Ausgabenüberwachungsmechanis
men und die Einrichtung einer Haushaltsbehörde, die 
dem Parlament unterseht, einschließen;“. 

3. Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe g wird gestrichen. 

4. Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe k erhält folgende Fassung: 

„k) bessere Verwaltung des öffentlichen Vermögens mit 
dem Ziel, Einnahmen in Höhe von mindestens 7 Mrd. 
EUR im Zeitraum von 2011 bis 2013 zu erzielen, 
davon mindestens eine Milliarde im Jahr 2011 und 
Einnahmen aus Vermögensveräußerungen (Grundbesitz 
und Finanzvermögen) sind zur Tilgung von Schulden 
zu verwenden und werden die Konsolidierungsanstren
gungen zur Einhaltung der in Artikel 1 Absatz 2 fest
gelegten Defizithöchstwerte nicht schmälern;“. 

5. Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe m erhält folgende Fassung: 

„m) Erlass, der den Gemeinden Defizite bis mindestens 
2014 untersagt; Kürzung der Transferzahlungen an 
die Gemeinden entsprechend den geplanten Einsparun
gen und Zuständigkeitsverlagerungen;“. 

6. Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe o erhält folgende Fassung: 

„o) Einführung eines einheitlichen elektronischen Verschrei
bungssystems; Veröffentlichung der kompletten Preis
liste für die am Markt verfügbaren Arzneimittel; An
wendung der Liste nicht erstattungsfähiger Arzneimittel 
und der Liste der freiverkäuflichen Medikamente; Ver
öffentlichung der neuen Liste erstattungsfähiger Arznei
mittel unter Verwendung der neuen Richtpreisordnung; 
Nutzung der durch das elektronische Verschreibungs
system und das Einscannen verfügbaren Informationen 
zum Einzug von Preisnachlässen bei Pharmaunterneh
men; Einführung eines Überwachungsmechanismus, da
mit die Arzneimittelausgaben monatlich bewertet wer
den können; Durchsetzung einer Patientenbeteiligung 
von 5 EUR bei regelmäßigen ambulanten Behandlungen 
und Erweiterung der Patientenbeteiligung bei unbegrün
deter Inanspruchnahme von Notdiensten; Veröffent
lichung der geprüften Abschlüsse von Krankenhäusern 
und Gesundheitszentren; Einsetzung einer unabhängi
gen Taskforce gesundheitspolitischer Experten, deren 
Aufgabe es ist, bis Ende Mai 2011 einen detaillierten 
Bericht für eine Gesamtreform des Gesundheitssystems 
zu erstellen, um Effizienz und Effektivität des Gesund
heitssystems zu verbessern;“. 

7. In Artikel 2 Absatz 3 wird Buchstabe p gestrichen. 

8. In Artikel 2 Absatz 3 werden folgende Buchstaben ange
fügt: 

„q) weitere Senkung der Betriebsausgaben um mindestens 
5 %, um Einsparungen von mindestens 100 Mio. EUR 
zu erzielen; 

r) weitere Kürzung der Transferzahlungen, um für den 
Staat insgesamt Einsparungen von mindestens 
100 Mio. EUR zu erzielen. Die öffentlichen Einrichtun
gen, die Empfänger der Transferzahlungen sind, stellen 
entsprechende Ausgabensenkungen sicher, damit keine 
Zahlungsrückstände auflaufen; 

s) Bedarfsprüfung bei Familienbeihilfen ab Januar 2011, 
um (unter Abzug der entsprechenden Verwaltungskos
ten) Einsparungen von mindestens 150 Mio. EUR zu 
erzielen; 

t) Kürzung der militärischen Beschaffung (Rüstungsliefe
rungen) um mindestens 500 Mio. EUR gegenüber dem 
Ist-Niveau von 2010; 

u) Senkung der Arzneimittelausgaben der Sozialversiche
rungsfonds um 900 Mio. EUR durch zusätzliche Sen
kung der Arzneimittelpreise und neue Beschaffungsver
fahren sowie der Arzneimittelausgaben der Kranken
häuser (einschließlich deren Ausrüstungsausgaben) um 
mindestens 350 Mio. EUR;
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v) Veränderungen bei Management, Preisen und Löhnen 
öffentlicher Unternehmen, die Einsparungen von min
destens 800 Mio. EUR bringen; 

w) steuerliche Gleichstellung von Heizöl und Dieselkraft
stoff nach dem 15. Oktober 2011 mit dem Ziel, den 
Betrug zu bekämpfen und unter Abzug der spezi
fischen Maßnahmen zum Schutz einkommensschwä
cherer Bevölkerungsgruppen Einnahmen von mindes
tens 400 Mio. EUR im Jahr 2011 zu erzielen; 

x) Anhebung der ermäßigten MwSt.-Sätze von 5,5 auf 
6,5 % bzw. von 11 auf 13 %, um Einnahmen von 
mindestens 880 Mio. EUR zu erzielen; und Senkung 
des MwSt.-Satzes für Arzneimittel und Hotelübernach
tungen von 11 auf 6,5 %, wobei die Kosten unter 
Abzug der Einsparungen, die den Sozialversicherungen 
und Krankenhäusern durch den niedrigeren MwSt.-Satz 
für Arzneimittel entstehen, 250 Mio. EUR nicht über
steigen dürfen; 

y) verstärkte Bekämpfung des Kraftstoffschmuggels (min
destens 190 Mio. EUR); 

z) Erhöhung der Gerichtsverhandlungskosten (mindestens 
100 Mio. EUR); 

aa) Umsetzung eines Aktionsplans, um die Eintreibung 
von Steuerrückständen zu beschleunigen (mindestens 
200 Mio. EUR); 

bb) raschere Eintreibung von Steuerstrafen (mindestens 
400 Mio. EUR); 

cc) Eintreibung von Einnahmen aus dem neuen Rahmen 
für Steuerstreitigkeiten und -gerichtsverhandlungen 
(mindestens 300 Mio. EUR); 

dd) Einnahmen aus der Verlängerung demnächst auslaufen
der Telekommunikationslizenzen (mindestens 
350 Mio. EUR); 

ee) Einnahmen aus Konzessionen (mindestens 250 Mio. 
EUR); 

ff) Umstrukturierungsplan für das Athener Verkehrsnetz 
(OASA). Der Plan muss darauf abzielen, die Betriebs
verluste des Unternehmens zu senken und dessen wirt
schaftliche Lebensfähigkeit wieder herzustellen. Im Plan 
sind auch eine Senkung der Betriebsausgaben des Un
ternehmens und Tariferhöhungen vorzusehen. Die ge
forderten Maßnahmen sind bis März 2011 umzuset
zen; 

gg) ein Gesetz, mit dem Einstellungen im Sektor Gesamt
staat auf einen Neuzugang je fünf alters- oder kündi
gungsbedingte Abgänge begrenzt werden, und zwar 
ohne sektorale Ausnahmen und unter Einbeziehung 
von Arbeitskräften, die im Rahmen von Umstrukturie
rungen aus öffentlichen Unternehmen in staatliche 
Stellen versetzt werden; 

hh) Gesetze zur Stärkung der Einrichtung des Arbeits
markts und Bestimmung, dass: Vereinbarungen auf Un
ternehmensebene sektoralen und berufsbezogenen Ver
einbarungen ohne unangemessene Beschränkungen 
vorgehen; Tarifabschlüsse auf Unternehmensebene 
nicht durch Beschränkungen bezüglich der Mindest
größe der Unternehmen beschränkt werden; die Aus

weitung sektoraler und berufsbezogener Vereinbarun
gen auf Parteien, die nicht in den Verhandlungen ver
treten waren, ist ausgeschlossen; die Probezeit für neue 
Arbeitsverhältnisse wird verlängert; zeitliche Beschrän
kungen für die Benutzung von Zeitarbeitsfirmen wer
den aufgehoben; Behinderungen einer größeren Nut
zung von befristeten Verträgen werden beseitigt; die 
Vorschrift, nach der höhere Stundenlöhne für Teilzeit
arbeitskräfte vorgeschrieben sind, wird beseitigt und 
ein flexibleres Arbeitszeitmanagement einschließlich 
Teilzeit-Schichtarbeit wird zugelassen.“ 

9. In Artikel 2 Absatz 4 wird der Buchstabe a gestrichen. 

10. In Artikel 2 Absatz 4 werden folgende Buchstaben ange
fügt: 

„c) Begleichung der in den Vorjahren aufgelaufenen Zah
lungsrückstände; 

d) mehrjähriger struktureller Finanzkonsolidierungsplan 
mit Maßnahmen im Umfang von mindestens 5 % des 
BIP, die die Einhaltung der Defizitziele bis 2014 sicher
stellen; 

e) Plan gegen Steuerumgehung unter anderem mit quan
titativen Leistungsindikatoren, anhand deren die Steuer
verwaltung Rechenschaft abzulegen hat; Rechtsvor
schriften zur Straffung der behördlichen und gericht
lichen Beschwerdeverfahren für Steuersachen sowie er
forderliche Gesetze und Verfahren, um besser gegen 
Fehlverhalten, Korruption und schlechte Leistungen 
von Steuerbeamten vorgehen zu können, einschließlich 
strafrechtlicher Verfolgung bei Pflichtverletzung; 

f) detaillierter Aktionsplan mit Frist für die Fertigstellung 
und Umsetzung des vereinfachten Vergütungssystems; 

g) Verbesserung der Rechnungslegungs- und Abrech
nungssysteme der Krankenhäuser durch vollständige 
Einführung der periodengerechten doppelten Buchfüh
rung in allen Krankenhäusern; Verwendung des einheit
lichen Codierungssystems und eines gemeinsamen Re
gisters für medizinischen Bedarf; Kalkulation der Zu- 
und Abgänge an medizinischen Bedarfsartikeln in allen 
Krankenhäusern unter Nutzung des hierfür eingeführten 
einheitlichen Codierungssystems; Erhebung einer Pa
tientenbeteiligung in allen öffentlichen Gesundheitsein
richtungen und zeitnahe Abrechnung von Behandlungs
kosten (spätestens nach zwei Monaten) bei den grie
chischen Sozialversicherungsfonds, anderen Mitglied
staaten und privaten Krankenversicherern sowie Ge
währleistung, dass bis Ende 2011 mindestens 50 % al
ler von öffentlichen Krankenhäusern verwendeten Arz
neimittel auf Generika und patentfreie Arzneimittel ent
fallen, indem verbindlich vorgeschrieben wird, dass alle 
öffentlichen Krankenhäuser die Beschaffung von Phar
maprodukten auf Wirkstoffbasis durchführen müssen;
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h) um Verschwendung und Missmanagement in staatseige
nen Unternehmen zu bekämpfen und öffentliche Mittel 
in Höhe von mindestens 800 Mio. EUR einzusparen, 
erlässt Griechenland bis Ende Februar 2011 ein Gesetz, 
mit dem die Primärvergütung in öffentlichen Unterneh
men auf Betriebsebene um mindestens 10 % gekürzt 
wird, die Sekundärvergütung auf 10 % der Primärver
gütung begrenzt wird und eine Höchstgrenze von 
4 000 EUR für das monatliche Bruttoeinkommen (bei 
12 Zahlungen im Jahr) eingeführt wird; außerdem wer
den damit die Tarife für den städtischen Nahverkehr 
um mindestens 30 % und auch andere Tarife erhöht 
und Maßnahmen eingeführt, die die Betriebsausgaben 
öffentlicher Unternehmen um 15 bis 25 % senken; fer
ner wird bis März 2011 ein Gesetz zur Umstrukturie
rung des OASA erlassen; 

i) neuer Regulierungsrahmen, um den Abschluss von Li
zenzverträgen für regionale Flughäfen zu erleichtern; 

j) Einsetzung einer unabhängigen Taskforce für Bildungs
politik, um die Effizienz des öffentlichen Bildungssys
tems (Primar-, Sekundar- und Hochschulbildung) zu 
erhöhen und eine effizientere Mittelverwendung zu er
reichen; 

k) Erlass eines Gesetzes zur Errichtung einer einzigen Ver
gabebehörde gemäß dem Aktionsplan;“. 

11. Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) Bewertung der Ergebnisse der ersten Phase der unab
hängigen funktionalen Überprüfung der zentralstaatli
chen Verwaltung, einschließlich operationeller Politik
empfehlungen sowie Abschluss der Überprüfung der 
bestehenden Sozialprogramme;“. 

12. In Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe d werden die Jahre „2010 
bis 2060“ ersetzt durch die Jahre „2009 bis 2060“. 

13. In Artikel 2 Absatz 5 wird folgender Buchstabe angefügt: 

„h) weitere Förderung der Verwendung von Generika durch 
Verpflichtung zur elektronischen Verschreibung auf 
Wirkstoffbasis.“ 

14. In Artikel 2 Absatz 6 erhält Buchstabe a folgende Fassung: 

„a) Aufnahme in den Haushaltsentwurf für 2012 von 
Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen im Umfang von 
mindestens 2,2 % des BIP. Der Haushaltsplan hat ins
besondere folgende Maßnahmen (oder — unter außer
gewöhnlichen Umständen — Maßnahmen, die ver
gleichbare Einsparungen bringen) vorzusehen: zusätzli
che Erweiterung der Mehrwertsteuerbasis durch Anwen
dung des vollen Mehrwertsteuersatzes auf Waren und 
Dienstleistungen, für die bislang der ermäßigte Mehr
wertsteuersatz gilt (zur Erzielung zusätzlicher Einnah

men von mindestens 300 Mio. EUR); weiterer Abbau 
der Beschäftigung im öffentlichen Dienst — über die 
Formel ‚eine Neueinstellung auf fünf Verrentungen im 
öffentlichen Sektor‘ hinaus — (mit dem Ziel einer Ein
sparung von mindestens 600 Mio. EUR); Einführung 
von Verbrauchsteuern auf nichtalkoholische Getränke 
(in einem Umfang von insgesamt mindestens 300 Mio. 
EUR); Erweiterung der Bemessungsgrundlage für die Im
mobiliensteuer durch Neuberechnung der aktuellen Ver
mögenswerte (zur Erzielung zusätzlicher Einnahmen 
von mindestens 200 Mio. EUR); Reorganisation der 
Verwaltung auf substaatlicher Ebene (wodurch Einspa
rungen in Höhe von mindestens 500 Mio. EUR erzielt 
werden sollen); Einfrieren der nominalen Renten; Stei
gerung der Effizienz bei der Einziehung von Steuer
vorauszahlungen bei Selbständigen (mit dem Ziel, Ein
nahmen in Höhe von mindestens 100 Mio. EUR zu 
erzielen); Reduzierung der Transfers zugunsten öffent
licher Unternehmen (um mindestens 800 Mio. EUR) 
nach deren Umstrukturierung; Gewährung der Leistun
gen bei Arbeitslosigkeit aufgrund einer Bedarfsprüfung 
(mit dem Ziel einer Einsparung von 500 Mio. EUR); 
Erzielung weiterer Einnahmen aus der Vergabe von 
Glücksspiellizenzen (mindestens 225 Mio. EUR aus 
dem Verkauf von Lizenzen und 400 Mio. EUR aus Li
zenzgebühren);“. 

15. In Artikel 2 Absatz 7 wird Buchstabe c gestrichen. 

16. In Artikel 2 Absatz 7 werden folgende Buchstaben ange
fügt: 

„d) fallbezogene Krankenhaus-Kostenrechnung, die ab 
2013 zu Budgetierungszwecken zu verwenden ist; 

e) Gesetze zur Umsetzung der operationellen Empfehlun
gen der ersten Phase der funktionalen Überprüfung der 
zentralstaatlichen Verwaltung und der umfassenden 
Überprüfung der bestehenden Sozialprogramme; 

f) die einzige Vergabebehörde nimmt ihren Betrieb auf 
und ist mit den nötigen Mitteln ausgestattet, um ihren 
im Aktionsplan festgelegten Aufgaben, Zielen, Zustän
digkeiten und Befugnissen gerecht zu werden.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss wird am Tag seiner Bekanntgabe wirksam. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Hellenische Republik gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am 20. Dezember 2010. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

MATOLCSY Gy.
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